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109-40 Filmvortrag „Grüß Gott in Bächingen“  
Begrüßt werden wir in Bächingen am Ortseingang. Der Ort liegt an der Brenz und wird 
gleich nach Sontheim bayrisch. Bächingen ist ein quirliges, lebendiges Dorf mit vielen um-
triebigen Vereinen. Eine große Bereicherung für den Ort und die Umgebung ist die 2008 
gegründete „Umweltstation Mooseum“. 
Weiterhin zu sehen ist das Schloss, die evangelische Kirche, die Landwirtschaft des Bauers 
Blank, die Bächinger Mühle, das Maibaumaufstellen, die Fahrt mit der alten Eisenbahn 
„Gäsmetzger“, eine Wanderung entlang des Brenzuferpfades, die Schäferei und vieles 
mehr.   
Leitung: Ulrich Lieber 
Termin:     Freitag, 21.01.2022 
Zeit: 19.30 Uhr, Dauer circa 50 Minuten  
Ort: Katholisches Gemeindehaus St. Franziskus, Schönstetter Straße 1,  

Niederstotzingen 
Gebühr:    4,00 €  

Volkshochschule
Niederstotzingen

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐ 

Herzlichen 
Glückwunsch 
unseren Jubilaren

 Wir gratulieren

Niederstotzingen   
Am 20. Januar 2022 
Herrn Kurt Keller zum 89. Geburtstag 
Herrn Wilhelm Gehring zum 76. Geburtstag  
Am 24. Januar 2022 
Frau Barbara Miller zum 70. Geburtstag

Öffentliche Führung am 30.01.2022 im 
Archäopark Vogelherd    
Am Sonntag, den 30.01.2022, findet um 
13.00 Uhr eine öffentliche Führung im      
Archäopark Vogelherd statt. Dabei können 
kleine und große Besucher unter anderem 
erfahren, wie die Menschen während der 
letzten Eiszeit gelebt haben, warum Mam-
muts ausgestorben sind und wie viel Ne-
andertaler noch heute in uns steckt. Die 

 Archäopark Vogelherd

Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmel-
dung ist telefonisch oder per Mail möglich 
und für Erwachsene ist ein 2G + Nachweis 
erforderlich.     
Aktuelle Informationen zu den Corona     
bedingten Maßnahmen sind unter www.  
archaeopark-vogelherd.de erhältlich.  
 
Kontakt und Information: 
Archäopark Vogelherd 
Am Vogelherd 1 
89168 Niederstotzingen-Stetten 
Tel. 07325/9528000, Fax 07325/95280020 
info@archaeopark-vogelherd.de

 Standesamtliche 
Nachrichten

Dezember 2021 
 
Geburten (3)  
Am 13. Dezember 2021 in Günzburg 
Elias Altstetter, Sohn des Richard Ralf    
Hegele und der Marina Altstetter, Nieder-
stotzingen 
 
Eheschließungen (1)   
Am 10. Dezember 2021  
in Niederstotzingen 
Philipp Vogel und Nicole Kruse, Nieder-
stotzingen, Stadtteil Oberstotzingen 
 
Sterbefälle (4)  
Am 4. Dezember 2021  
in Niederstotzingen 
Christian Georg Ortlieb, wohnhaft gewesen 
in Niederstotzingen  
Am 16. Dezember 2021  
in Niederstotzingen 
Heinz Wilhelm Leonhard Maier, wohnhaft 
gewesen in Niederstotzingen  
Am 19. Dezember 2021 in Günzburg 
Maria Gerda Holzwarth geb. Moser, wohn-
haft gewesen in Niederstotzingen

 Anzeigenannahme  
jeweils am Dienstag bis 9.00 Uhr im Rathaus, 

Erdgeschoss, Zimmer E2.

Bitte tragen  
Sie 

Mund-Nasenschutz
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 Volkshochschule 
Niederstotzingen

Umfrage:  
Wie kann die Volkshochschule 
ihr Angebot optimieren? 
 
Im Zuge des gemeinsamen Zertifizierungs-
prozesses der regionalen Volkshochschu-
len von Niederstotzingen, Herbrechtingen, 
Gerstetten, Giengen, Königsbronn, Natt-
heim, Oberkochen und Sontheim intensi-
vieren wir die Zusammenarbeit zwischen 
den genannten Volkshochschulen. Haben 
Sie schon einmal einen Kurs der Volks-
hochschule besucht? Hat es Ihnen gefal-
len? Was vermissen Sie im Angebot der 
Volkshochschule?  
Über den QR-Code oder 
über den Link: (www.survey-
monkey.de/r/GJG3HMN) 
gelangen Sie zu einer Um-
frage, die uns hilft, unser 
Angebot zu optimieren und die nur wenige 
Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt – 
Danke für Ihre Mithilfe!

Teilnahme unter Einhaltung der 2 G (ge-
nesen oder geimpft, nicht älter als 3 Mo-
nate, ansonsten mit Zusatztest) oder ge- 
boostert.

Büchertauschbörse:  
Die nächste Büchertauschbörse findet am 
Samstag, 22.01.2022, von 9.00 - 12.00 Uhr 
in der Begegnungsstätte St. Martinus in 
Oberstotzingen unter den aktuellen Corona- 
Verordnungen (siehe oben) statt.  
  
Online-Kurse  
504-30  
Zur richtigen Traumstelle durch Online-
Bewerbung 
Samstag, 29.01.2022, 10.00 - 12.00 Uhr, 
Anmeldeschluss: 24.01.2022   
501-68  
Excel-Basic, Tabellenkalkulation 
Samstag, 29.01.2022, 14.00 - 16.00 Uhr,  
Anmeldeschluss: 24.01.2022   
504-12  
Grundlagen der Businessplanung mit 
Ist-Analyse – Die Basis zum Erfolg 
Dienstag, 01.02.2022, 18.00 - 20.15 Uhr, 
Anmeldeschluss: 25.01.2022   
Anmeldung unter Telefonnummer: 
07325/102-31 und -33

 Der Schornsteinfeger 
informiert

Der Schornsteinfeger kommt ab 20.01. 
2022 zur Kehrung in Niederstotzingen und 
Oberstotzingen südlich Ulmer und Nieder-
stotzinger Straße.  
Bei Terminwünschen wenden Sie sich bitte 
an:  Martin Benz, Tel. 07325/8523 

 Freiwillige Feuerwehr

Jugendfeuerwehr 
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, 
für die zahlreichen Spenden (jeglicher Art) 
beim diesjährigen Christbaumsammeln.  
Ein besonderer Dank gilt auch an die Ka-
meraden, die uns so tatkräftig unterstützt 
haben, den Fahrern für die Unterstützung 
mit ihren Fahrzeugen und an Fam. Klaiber 
für die Ablademöglichkeit!

 Vereinsnachrichten

SKICLUB 
NIEDERSTOTZINGEN

Absage der Kurse im Januar  
Liebe Freunde des Wintersports,   
aufgrund der aktuell ungewissen und an-
gespannten Lage haben wir uns dazu ent-
schieden, im Januar keine Kurse anzu- 
bieten. Wir werden die Situation jedoch be-
obachten und euch auf dem Laufenden 
halten, ob es im Februar klappt.  
Je nach Schneelage und Corona-Situation 
werden wir kurzfristig Schneeschuhtouren 
rund um Niederstotzingen planen. Wir hal-
ten euch hier über unsere Website und    
Social Media auf dem Laufenden.   
Wer allerdings dennoch etwas für seine 
Fitness tun und die Neujahrsvorsätze in die 
Tat umsetzen will, der darf ab 12.01.2022 
in unsere Skigymnastik kommen. Nach un-
serer Weihnachtspause starten wir wieder 
wie gewohnt ab 19.00 Uhr in der Ballsport-
halle unter Beachtung der aktuell gelten-
den Corona-Regeln. 

TENNISCLUB 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Winterhallenrunde   
Das vergangene Wochenende brachte für 
unsere ersten Teams je einen Sieg und eine 
Niederlage. Unsere Damen 1 gewannen 
auch ihr zweites Spiel klar und deutlich mit 
6:0, diesmal gegen den TC Ebnat. Unsere 
Mädels brachten alle Einzel durch Laura 
Mack, Antonia Filarska, Mareike Meuter 
und Nicola Dreyer nach Hause, ebenso mit 
Antonia und Nicky sowie Mereike mit 
Cindy Funk auch beide Doppel. Damit 
führen sie die Tabelle an, haben jedoch 
noch die beiden wohl stärksten Gegner vor 
der Brust.  

Die Herren 1 mussten dagegen im Auftakt-
match gegen die junge, neuformierte 
Mannschaft des TV Schwäbisch Gmünd 
deren Überlegenheit anerkennen und die 
Partie mit 1:5 abgeben. Lediglich René 
Marquardt konnte das dritte Einzel nach 
Hause bringen, Marc Weigele, Jonas Die-
bold und Thommy Ludwig mussten teils 
knappe Niederlagen einstecken. Allerdings 
war die Stimmung trotzdem sehr gut, man 
vereinbarte flugs ein Zusatztraining in 
Gmünd bei dem dortigen Stadtlauf am 12. 
März,  wozu man noch weitere Freiwillige 
anwerben will, um den Winterspeck für die 
Sommersaison runterzubekommen. 
 
Am kommenden Sonntag um 13.00 Uhr 
spielen die Herren 2 in Gerstetten gegen 
den TV Eschach 1. Bei einem Sieg wäre 
man alle noch verbliebenen Abstiegssor-
gen los, allerdings werden sich auch die 
noch sieglosen Eschacher sehr anstren-
gen, um den Klassenerhalt zu schaffen.

TSV 
NIEDERSTOTZINGEN 

Abteilung Kegeln 
 
Nach Coronapause keine Punkte für 
den TSV  
Nach der coronabedingten Zwangspause 
gab es am vergangenen Wochenende 
weder für die Frauen in Lonsee noch für 
die Männer in Gammelshausen etwas zu 
holen.  
Bei den Frauen konnte nur Simone Ficht-
ner mit 532 Holz ihren Mannschaftspunkt 
gewinnen. Bei den Männern waren nur Ralf 
Lorenz (563) und Bernd Mauterer (549) in 
dieser Hinsicht erfolgreich. 
 
Am kommenden Wochenende wollen und 
müssen die TSV-Herren ihre Sache gegen 
Brackenheim besser machen. Auch die 
Frauen sollten gegen Essingen mal wieder 
anfangen Punkte zu sammeln. Beide Par-
tien finden auf den heimischen Bahnen im 
TSV-Vereinsheim statt. 
 
KV Gammelshausen  
: TSV Männer                    6:2 (3323:3159) 
Esref Genctürk                                    545/0 
Ralf Lorenz                                        563/1 
Peter Heiske                                      537/0 
Bernd Mauterer                                   549/1 
Marius Zink                                          450/0 
Erwin Bee                                           515/0 
 
EKC Lonsee  
: TSV Frauen                       7:1 (3228:2634) 
Eva Fichtner                                      484/0 
Simone Bader                                          545/0 
Simone Fichtner                                  532/1 
Christiane Führer                               483/0 
Silvia Gruschka                   (verletzt) 155/0 
Birgit Mauterer                                    435/0 
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  Eine Übersicht über die gesamten Termine für 2022 finden Sie unter  
www.niederstotzingen.de

 
Veranstaltungskalender

 Woche vom 20. Januar 2022 bis 26. Januar 2022 

Freitag, 21. Januar 2022 
Filmvortrag „Grüß Gott in Bächingen“                                                   Gemeindehaus 
vhs Niederstotzingen                                                                               St. Franziskus 
 
Samstag, 22. Januar 2022 
Büchertauschbörse                                                                           Begegnungsstätte 
vhs Niederstotzingen                                                                                  St. Martinus 
 
Online-Vortrag „Smartphones sicher beherrschen“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Online-Vortrag „Die Welt der Apps“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Sonntag, 23. Januar 2022 
Online-Vortrag „Erstellen von Webseiten ohne Programmierkenntnisse“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Dienstag, 25. Januar 2022 
Online-Vortrag „Instagramm for Business“ 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum

Samstag, 29. Januar 2022 
Online-Vortrag „Zur richtigen Stelle durch Online-Bewerbung“ 
vhs Niederstotzingen                                                                              Virtueller Raum 
 
Online-Vortrag „Excel Basic – Tabellenkalkulation sicher“ 
vhs Niederstotzingen                                                                              Virtueller Raum 
 
Dienstag, 1. Februar 2022 
Online-Vortrag „Grundlagen der Businessplanung“ 
vhs Niederstotzingen                                                                              Virtueller Raum

   Vorschau Woche vom 27. Januar 2022 bis 2. Februar 2022

 Kirchliche Nachrichten

ST. MARTINUS 
OBERSTOTZINGEN

Samstag, 22.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

mit Vorstellung  
der Erstkommunionkinder 
(Jahresgedächtnis für Pfarrer 
Hermann Borhauer und Karl 
Graf) 

Mittwoch, 26.01.  
18.00 Uhr Rosenkranz  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 29.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

(Jahresgedächtnis für Anja 
Prübner und für Franziska und 
Otto Pohler und Christa Binder)

ST. PETRUS UND PAULUS 
NIEDERSTOTZINGEN

Sonntag, 23.01. 
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 mit Vorstellung  

der Erstkommunionkinder 
(Jahresgedächtnis für Franz 
Spizig) 

Montag, 24.01.  
  7.00 Uhr Wochenstartermesse  

in der Marienkapelle 
Dienstag, 25.01. 
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 (für Eduard und Gertrud Hart-

mann und verst. Angehörige, 
Enikö und Tibor Hauler, Jah-
resgedächtnis für Teresa Ca-
polongo, Agnes Lucie Leue, 
Theresia Rieger und Maximi-
lian Schmidt) 

GOTTESDIENSTE und  
VERANSTALTUNGEN 
der Kath. Kirchengemeinden   
Vom 22. Januar 2022 bis 29. Januar 2022  
3.  Sonntag im Jahreskreis 
(L 1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10, L 2: 1 Kor 
12,12-31a, Ev: Lk 1,1-4; 4,14-21)

MARIÄ 
HIMMELFAHRT 
STETTEN

Sonntag, 23.01. 
  9.00 Uhr Eucharistiefeier 

mit Vorstellung  
der Erstkommunionkinder 
(Jahresgedächtnis für Maria 
Anna Klaiber und Konrad Spe-
gele) 

13.30 Uhr Rosenkranz 

Dienstag, 25.01.  
19.30 Uhr KGR-Sitzung  

im Alten Pfarrhaus/Ferienhaus 
Freitag, 28.01.  
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
 Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Erreichbarkeit des Kath. Pfarrbüros  
In unserem Pfarrbüro sind wir zu folgenden 
Zeiten erreichbar:  
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  
9.00 - 11.30 Uhr und Donnerstag von 
14.30 - 17.30 Uhr, Tel.-Nr. 07325/919066. 
Sie können sich in wichtigen Anliegen auch 
an das Pfarrbüro in Herbrechtingen wen-
den, Tel. 07324/98520.  
In seelsorgerischen Notfällen: 
Pfarrer van Meegen: Tel. 07325/9224020  
Pfarrvikar George: Tel. 07324/985216 
Pfarrvikar Muc: Tel. 07325/9224021 
sowie 
Gemeindereferentin  Beate Limberger:  
Tel. 07324/985226 oder 0172/8457368

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Niederstotzingen

Wochenspruch:  
Es werden kommen von Osten und von 
Westen, von Norden und von Süden, die 
zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
                                                                       Lukas 13,29 
 
Sonntag, 23.01. 
- 3. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
  9.30 Uhr    Gottesdienst  
                   zur neuen Jahreslosung  
                   mit den Konfirmanden  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
                   – Das Gottesdienstopfer ist für 

unsere eigene Kirchengemein- 
de bestimmt. 

Sonntag, 30.01. - Letzter Sonntag nach 
dem Erscheinungsfest 
  9.30 Uhr    Gottesdienst  
                   mit Taufe von Jan Groll   
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
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                   – Das Gottesdienstopfer ist für 
unsere eigene Kirchengemein- 
de bestimmt. 

 
Hinweis zu den Veranstaltungen über 
das gottesdienstliche Angebot hinaus 
Die Gruppen treffen sich im Rahmen der 
im Moment geltenden rechtlichen Vorga-
ben nach Vereinbarung.      
Ansonsten haben wir nach wie vor Ange-
bote im Netz unter www.sontheim-nieder-
stotzingen-evangelisch.de und auf unserer 
Facebookseite Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Sontheim-Niederstotzingen. 
 
Kontaktdaten 
Evangelisches Pfarramt, Teckstraße 8, 
89168 Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919180 
Fax: 07325/919181 
E-Mail: Pfarramt.Niederstotzingen@elkw.de 
Homepage: www.sontheim-niederstotzin-
gen-evangelisch.de  
Facebook: Ev. Jugend Niederstotzingen 
und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Sontheim-Niederstotzingen

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Neuapostolischen 
Kirche 
Niederstotzingen

Sonntag, 23.01.  
  9.30 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 26.01.  
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Hier ist auch Platz für Sie  ... 
… und Ihre Wünsche und Bitten an Gott 
fürs neue Jahr 2022. 
 
Infos:  
http://niederstotzingen.nak-Heidenheim.de

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der evangelischen 
Chrischona-Gemeinde 
Niederstotzingen

Sonntag, 23.01. 
  9.00 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
11.00 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
Dienstag, 25.01. 
19.30 Uhr    Bibelkreis im Gemeindezen-

trum Sontheim 
 
Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Pre-
digt auf unserer Homepage unter Media.  
Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, 
Schillerstraße 33, Sontheim, Tel. 07325/ 
921735, Fax 07325/921736 
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Notfallpraxis   
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim: 
Mo.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Di.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi.: 15.00 - 22.00 Uhr 
Do.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr 
Sa.:     8.00 - 22.00 Uhr 
So.:     8.00 - 22.00 Uhr 
feiertags:   8.00 - 22.00 Uhr  
Den diensthabenden Arzt bzw. die dienst-
habende Ärztin erreichen Sie an Wochen-
enden, Feiertagen und jede Nacht unter 
der Telefonnummer: 116 117  
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im 
Klinikum Heidenheim, Schlosshaustraße 
100, 89522 Heidenheim. 
 
Kinder- und Jugendärzte:  
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 
16.00 Uhr in der Ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim  
 
Rettungsdienst 
Telefonnummer: 112 
 
Augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst 
Telefonnummer: 116 117 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
am Samstag und Sonntag (oder Feiertag) 
von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 
19.00 Uhr zu erfragen unter der Tel.-Nr. 
0711/7877777 
 
Apotheken-Notdienst 
22.01.2022: Apotheke am Stadtbach,  
Am Stadtbach 19, Günzburg,  
Tel. 08221/2041828 
23.01.2022: Lonetal-Apotheke,  
Große Gasse 23, Niederstotzingen,  
Tel. 952884               
    
Hospizgruppe Niederstotzingen 
Hilfe bei der Begleitung Sterbender und 
schwerkranker Menschen 
Kontaktadressen:  
Annette Broers, Tel. 6573 
Ilse Gessler, Tel. 8200 bzw. 6638 
Johanna Pasenau, Tel. 3243 
Evang. Kirchengemeinde, Tel. 919180 
Kath. Kirchengemeinde, Tel. 919066 
 
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim  
Tel. 07321/3212424  
pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de 
 
Sonntagsdienst der Ökumenischen 
Sozialstation Unteres Brenztal gGmbH 
Geschäftsstelle: Tel.-Nr. 919094 
 
Tierärztlicher Notfalldienst  
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren   
Haustierarzt.

 Ärztetafel

Störungen der Strom- bzw. Erdgasversor-
gung, Tel. 0731/60000 
Netzleitstelle der SWU-Netze, Ulm

 Strom- und 
Erdgasversorgung

 Für die Landwirtschaft

TÜV Süd 
  
Wie schon in den vergangenen Jahren in 
den Wintermonaten üblich, werden wir im  
Februar 2022 wieder mit der Überprüfung 
der landwirtschaftlichen Zugmaschinen in 
den Gemeinden des Kreises Heidenheim 
beginnen:   

Am Donnerstag, 03.02.2022, 
von 9.00 bis 11.00 Uhr 

Prüfort: Niederstotzingen, Bauhof                                     
Es gelten die zum Zeitpunkt der Durch-
führung Corona-Regeln.

 Was sonst noch 
interessiert!

Landratsamt Heidenheim 
 
Überblick Impfaktionen im Landkreis 
Heidenheim  
Zahlreiche Impfaktionen vom 20.01. bis 
23.01.2022 
 
Impfaktionen der mobilen Impfteams 
des Landkreises Heidenheim:  
Donnerstag, 20.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Heidenheim:  
HSB Sportpark, Wilhelmstraße 200  
Donnerstag, 20.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Zang: 
Turnhalle, Weiherstraße 16  
Donnerstag, 20.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Sontheim/Brenz: 
Ehemalige Grundschule, Turnstraße 23  
Freitag, 21.01.2022, 12.00 bis 18.00 Uhr 
Giengen:  
Schwagehalle, Gluckstraße 10  
Freitag, 21.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Steinheim: Rathaus (Manfred-Bezler-Saal), 
Hauptstraße 24  
Freitag, 21.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Niederstotzingen:  
Stadthalle, Bergstraße 42  
Samstag, 22.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr
Dischingen:  
Egauhalle, Turnstraße 5  

Jahrgang 1952 
 
Unser nächster Stammtisch ist am Don-
nerstag, den 27.01.2022, um 19.00 Uhr in 
der Pizzeria bei María.
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Samstag, 22.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Gerstetten: 
Georg-Fink-Halle, Friedrichstraße 45  
Samstag, 22.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Hermaringen:  
Güssenhalle, Güssenstraße 18  
Samstag, 22.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Herbrechtingen: 
Oskar-Mozer-Halle, Brückenstraße 13  
Sonntag, 23.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr  
Nattheim: 
Gemeindehalle, Schulstraße 16  
Sonntag, 23.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Steinheim: Rathaus (Manfred-Bezler-Saal), 
Hauptstraße 24  
Sonntag, 23.01.2022, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Mergelstetten:  
SV Mergelstetten, In der Schwende 6 
 
Bei allen Impfaktionen des Landkreises 
werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfun-
gen (Booster) mit Moderna für Personen 
über 30 Jahre und Biontech für Personen 
unter 30 Jahre sowie für Schwangere an-
geboten. 
 
Dauerhafter Impfstützpunkt in den 
Schloss Arkaden:  
Montag bis Samstag, 8.00 bis 13.00 Uhr 
(ohne Termin) 
Heidenheim: Schloss Arkaden  
Montag bis Samstag, 14.00 bis 20.30 Uhr 
Achtung: Die Terminvergabe erfolgt 
durch ein Online-Terminvergabesystem!  
Heidenheim: Schloss Arkaden  
Sonntag, 12.00 bis 17.00 Uhr 
(ohne Termin) 
Heidenheim: Schloss Arkaden 
 
Dauerhafte Impfstation in Giengen:   
Montag bis Sonntag, 13.00 bis 20.00 Uhr  
Achtung: Die Terminvergabe erfolgt 
durch ein Online-Terminvergabesystem!  
Giengen:  
Walter-Schmid-Halle, Beethovenstraße 12 
 
Impfaktion beim DRK Heidenheim durch 
das Mobile Impfteam Ulm:  
Jeden Sonntag, 13.00 bis 18.00 Uhr  
Heidenheim: DRK-Zentrum Heidenheim, 
Schloßhaustraße 98 
 
Impfwillige müssen zu den Impfaktionen 
lediglich ihren Personalausweis und – 
wenn vorhanden – ihre Gesundheitskarte 
und ihren Impfpass mitbringen. Zudem 
wird darum gebeten, die notwendigen Do-
kumente (Einwilligungserklärung und Auf-
klärungsmerkblatt) – wenn möglich – 
schon vorab unterschrieben zu den 
Impfaktionen mitzubringen. Die Doku-
mente sind auf der Corona-Homepage des 
Landkreises Heidenheim unter www.info-
corona-lrahdh.de/impfen zu finden.   
Alle Termine zu Impfungen im Landkreis 
Heidenheim finden sich auch auf der 
Corona-Website des Landkreises Heiden-
heim unter www.info-corona-lrahdh.de/ 

impfen und auch auf der #dranbleibenBW-
Website des Landes unter www.dranblei-
ben-bw.de/#impfmöglichkeiten. 
 
Terminvergabesystem für den Impf-
stützpunkt Schloss Arkaden Heiden-
heim und die Impfstation Walter- 
Schmid-Halle Giengen:   
Für das Impfangebot des MIT Ulm in den 
Schloss Arkaden in Heidenheim und in der 
Walter-Schmid-Halle in Giengen werden 
Termine per Online-Terminvergabesystem 
vergeben. Unter www.ulm-impfzentrum.de 
können Termine für die nächsten sieben 
Tage gebucht werden. Jeden Tag werden 
ein weiterer Tag und somit zusätzliche Ter-
mine freigeschaltet. Telefonische Termin-
vereinbarungen oder Terminverlegungen 
sind nicht möglich.

Impfaktion für Kinder am 22.01. und 
23.01.2022 mit Termin   
Corona-Schutzimpfungen für Kinder 
zwischen fünf und elf Jahren   
Am Samstag, 22.01.2022, findet von 10.00 
bis 16.00 Uhr eine Kinder-Impfaktion für 
Kinder zwischen fünf und elf Jahren in der 
Bibris-Halle in Herbrechtingen (Brücken-
straße 17) statt. Am Sonntag, 23.01.2022, 
gibt es von 10.00 bis 16.00 Uhr eine Kin-
der-Impfaktion für Kinder zwischen fünf 
und elf Jahren in der Turn- und Festhalle in 
Schnaitheim (Fischerweg 9). Für die 
Impfaktionen ist eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung notwendig. Bei 
der Terminvergabe erhält man direkt einen 
Termin für die Zweitimpfung. Dieser wird 
für Herbrechtingen am Samstag, 12.02. 
2022, in der Oskar-Mozer-Halle (Brücken-
straße 13) und für Schnaitheim am Sonn-
tag, 13.02.2022, in der Turn- und Festhalle 
stattfinden. Es wird der Kinderimpfstoff 
von Biontech verimpft. 
Weitere Informationen zu der Corona-
Schutzimpfung für Kinder zwischen fünf 
und elf Jahren gibt es auf der Webseite des 
Robert-Kochinstituts unter www.rki.de.    
Eine telefonische Terminvereinbarung ist 
ab Dienstag, 18.01. bis 21.01.2022, von 
8.00 bis 16.00 Uhr unter Telefon 07321/   
33 94472 möglich.

Terminvergabe bei der Fahrerlaubnis-
behörde des Landratsamtes   
Ab Montag, 17.01.2022, zusätzlich On-
line-Terminbuchung möglich  
Ab kommenden Montag, 17.01.2022, gel-
ten Änderungen für die Vorsprache bei der 
Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes 
Heidenheim. Ab dann haben Kundinnen 
und Kunden vorab online unter https:// 
www.etermin.net/fahrerlaubnisbehoer-
deHDH die Möglichkeit, einen Termin zu 
buchen. Weitere Auskünfte und Unterstüt-
zung bei der Terminbuchung gibt es unter 
Tel. 07321/321-2442. Es wird aber weiter-
hin auch möglich sein, ohne Termin vor Ort 
vorbeizukommen. Aufgrund des Führer-
scheinpflichtumtausches kommt es derzeit 

zu einem erhöhten Besucheraufkommen. 
Die Einführung der vorherigen Online-Ter-
minbuchung soll dazu beitragen, die War-
tezeiten zu reduzieren.   
Der Zugang zur Fahrerlaubnisbehörde des 
Landratsamtes Heidenheim ist nur noch 
nach Vorlage eines 3G-Nachweises und 
eines gültigen Ausweisdokuments mög-
lich. Im Landratsamt besteht die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske. 
Von Personen ab Vollendung des 18. Le-
bensjahres sind FFP2-Masken (oder ver-
gleichbarer Standard: z.B. KN95-/N95-/ 
KF94-/KF95-Maske) zu tragen.

Online-Veranstaltung der Kontaktstelle 
Frau und Beruf zum Thema Existenz-
gründung   
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heiden-
heim lädt am Donnerstag, 03.02.2022, von 
9.00 bis 10.30 Uhr unter dem Titel „Ich 
habe es geschafft, warum nicht auch Sie!“ 
zu einem virtuellen Kaffeebesuch ins Café 
Fine Time in Steinheim ein. Die Inhaberin 
Gaby Sakowski berichtet von ihrer Idee 
und von der Zeit bis zur Eröffnung des 
Cafés. Elke App von der IHK Ostwürttem-
berg verschafft als Expertin im Gründungs-
geschehen einen Überblick über das 
nötige Basiswissen zur Existenzgründung. 
Eine Anmeldung zu der Online-Veranstal-
tung ist bei der Kontaktstelle Frau und 
Beruf per E-Mail an  frau-und-beruf@land-
kreis-heidenheim.de oder telefonisch unter 
Tel. 07321/321-2558 möglich. Nach der 
Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die 
Informationen zum Datenschutz sowie den 
Einwahllink.

Anträge der Kommunen beim Förder-
programm für Sirenen   
Landrat Polta zeigt sich enttäuscht über 
Nichtberücksichtigung  
Das Landratsamt Heidenheim wurde kurz 
vor Jahresende darüber informiert, dass 
die Kommunen im Landkreis Heidenheim 
nur einen Bruchteil der beantragten För-
dermittel für den Aufbau einer Sirenen-In-
frastruktur aus dem Sirenen-Förderpro- 
gramm des Bundes erhalten werden. Die 
Durchführung des Verfahrens und die Ge-
währung der Fördermittel erfolgt durch das 
Land Baden-Württemberg. Beantragt wur-
den 90 Sirenen mit einem Gesamtförder-
bedarf in Höhe von 984.900 Euro. Bewilligt 
wurde nur der Teilantrag der Stadt Giengen 
mit einer Summe von 2.000 Euro für zwei 
Sirenensteuerungsempfänger.   
Dieses Ergebnis ist nach Einschätzung von 
Landrat Peter Polta äußerst unerfreulich, 
weil somit nur 0,2 % der beantragten Mittel 
bewilligt worden sind.  
Bei einer Videoschalte mit den Städten und 
Gemeinden des Landkreises hat Landrat 
Polta nun nochmals die Notwendigkeit 
eines breit aufgestellten und effektiven 
Warnnetzes für die Bevölkerung betont. 
Diese Aufgabenerfüllung haben sich alle 
Kommunen im Landkreis geschlossen zum 
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Veranstaltungen der Umweltstation 
mooseum und Partnern im Februar 2022  
Sonntag, 06.02.2022  
Aufspiel’n beim Wirt 
Ab 14.00 Uhr 
Geselliger Nachmittag mit dem Hermarin-
ger Chor, Hans-Dieter Mack als Begleitung 
beim Volksliedersingen, schwäbische G’-
stanzl und Gedichte. Kaffee und Kuchen 
Teilnahme: Erwachsene 
Treffpunkt: Umweltstation mooseum 
Kosten: keine  
Dienstag, 08.02.2022  
Knospenheilkunde - Gemmotherapie 
16.00 - 19.00 Uhr 
Leitung: Cornelia (geprüfte Kräuter- und 
Naturpädagogin) 
Treffpunkt: Umweltstation mooseum 
Kosten: 24 € pro Person   
Samstag, 19.02.2022  
Schnittkurs für den Hausgarten in Theo-
rie und Praxis 
9.00 - 16.00 Uhr 
Leitung: Ulrich Kastler (geprüfter Natur- 
und Landschaftspfleger/FFL zert. Baum-
kontrolleur) 
Treffpunkt: Umweltstation mooseum 
Kosten: 45 € (inkl. Mittagessen)  
Alle Veranstaltungen vorbehaltlich aktu-
eller Corona-Auflagen  
Info/Anmeldung: Umweltstation mooseum, 
Telefon: 07325/95 25 83 oder per Mail:    
sekretariat@mooseum.net

Innovationspreis  
Ostwürttemberg 2022  
– Die Region ruft ihre Talente und 
Patente zur Bewerbung auf   
 
Region Ostwürttemberg. Die Bewerbungs-
phase zum Innovationspreis Ostwürttem-
berg 2022 ist gestartet. Ab sofort und bis 
zum 28.02.2022 können sich die Talente 
und Patente der Region auf die Auszeich-
nung bewerben.  
Die Teilnahmeunterlagen sowie alle we-
sentlichen Informationen zum Bewer-
bungsprozess können unter www.talente- 
und-patente.de sowie auf der Homepage 
der IHK Ostwürttemberg unter www.ost-
wuerttemberg.ihk.de, Seitennr. 3625770 
abgerufen werden.   

Der Innovationspreis Ostwürttemberg wird 
jährlich von den Kreissparkassen Heiden-
heim und Ostalb, der IHK Ostwürttemberg 
sowie der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH Region Ostwürttemberg 
(WiRO) ausgelobt. Vergeben wird die Aus-
zeichnung für herausragende Leistungen 
in den Bereichen „Sieger / Preisträger / 
Auszeichnungen“, „Gründungen und junge 
Unternehmen“ und „Patente“. Teilnehmen 
kön- nen natürliche oder juristische Perso-
nen, Unternehmen und Organisationen mit 
Wohnort oder Sitz in Ostwürttemberg. Be-
dingung ist, dass die Bewerber im Aus-
schreibungszeitraum 2021 nationale oder 
internationale Preise / Auszeichnungen er-
halten haben oder Erfinder bzw. Inhaber 
eines Patentes sind, das im Ausschrei-
bungszeitraum erteilt wurde. Bewerben 
können sich auch technologieorientierte 
und wissensintensive Gründungen sowie 
junge Unternehmen bis maximal fünf Jahre 
nach Gründung.    
Als Preisgeld winken bis zu 8.000 Euro. 
Stifter des Preises sind die Kreissparkasse 
Ostalb und die Kreissparkasse Heiden-
heim.

Landratsamt Heidenheim  
informiert  
 
Fristen für den Führerscheinumtausch  
Bis spätestens 19.01.2033 müssen alle vor 
dem 19.01.2013 ausgestellten Führer-
scheine in einen auf 15 Jahre befristeten 
EU-Kartenführerschein getauscht werden. 
Der Bundesrat hat dazu im Februar 2019 
einen vorgezogenen, gestaffelten Um-
tausch beschlossen. Wer wann dran ist, re-
gelt ein zeitlicher Stufenplan.   
Folgende Fristen gelten für den Führer-
scheinumtausch:   
Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum 
bis zum 31.12.1998 ist das Geburtsjahr 
des Fahrerlaubnis-Inhabers ausschlagge-
bend:  
vor 1953: Umtausch bis 19.01.2033 
1953 bis 1958: Umtausch bis 19.01.2022 
1959 bis 1964: Umtausch bis 19.01.2023 
1965 bis 1970: Umtausch bis 19.01.2024 
1971 oder später: Umtausch bis 19.01. 
2025  
Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum 
ab dem 01.01.1999 gilt das Ausstellungs-
jahr des Führerscheins (*):  
1999 bis 2001: Umtausch bis 19.01.2026 
2002 bis 2004: Umtausch bis 19.01.2027 
2005 bis 2007: Umtausch bis 19.01.2028 
2008: Umtausch bis 19.01.2029 
2009: Umtausch bis 19.01.2030 
2010: Umtausch bis 19.01.2031 
2011: Umtausch bis 19.01.2032 
2012 bis 18.01.2013: Umtausch bis 19.01. 
2033  

Ziel gemacht. Im Gegensatz zu anderen 
Landkreisen in Baden-Württemberg hatten 
im Landkreis Heidenheim alle Städte und 
Gemeinden Anträge zum Aus- und Aufbau 
der Sirenenwarnstruktur gestellt und damit 
ein deutliches Zeichen für eine frühzeitige 
Bevölkerungswarnung im Krisenfall ge-
setzt. Umso größer ist die allseitige Ver-
wunderung über die Nichtberücksichti- 
gung. Nach einer ersten Bestandsauf-
nahme sind einige Kommunen auf die För-
dergelder zwingend angewiesen, so dass 
eine Umsetzung im Jahr 2022 unwahr-
scheinlich sein wird.  
Landrat Peter Polta wird sich deshalb per-
sönlich mit einem Schreiben an den Innen-
minister des Landes Baden-Württemberg, 
Thomas Strobl, wenden. Es sollte eine Ver-
teilung der Fördergelder nicht nach dem 
Windhundprinzip erfolgen, sondern es 
müssten zum Beispiel die Bevölkerungs-
anzahl und die Bereitschaft jeder einzelnen 
Kommune zum Aufbau der Sireneninfra-
struktur in der weiteren Förderrunde 
Berücksichtigung finden. Auch in Richtung 
Bund wird der Landrat appellieren, das 
Fördervolumen des Sirenen-Förderpro-
gramms deutlich zu erhöhen. Ebenso wird 
er die betreffenden Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten um Unterstützung 
bitten. 

(*) Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr 
vor 1953 liegt, müssen den Führerschein 
bis zum 19.01.2033 umtauschen, unab-
hängig vom Ausstellungsjahr des Führer-
scheins.  
Für den Umtausch werden ein aktuelles 
biometrisches Passbild, der Personalaus-
weis oder Reisepass und der alte Führer-
schein benötigt. Die Kosten für die Um- 
stellung in einen neuen EU-Kartenführer-
schein betragen 25,30 Euro.

Pflegestützpunkt 
Landkreis Heidenheim 
 
Pflegekurse für Angehörige  
Das Corona-Virus zwingt uns immer wie-
der zum Stillhalten. Die Pandemie geht auf 
und ab. Sich in dieser Zeit um pflegebe-
dürftige Angehörige zu kümmern ist eine 
große Herausforderung, zumal diese in der 
Regel zur besonders gefährdeten Perso-
nengruppe gehören. Es muss noch mehr 
organsiert werden, besondere Hygiene-
maßnahmen müssen eingehalten werden 
und viele Kontakte sind nur eingeschränkt 
möglich. Trotzdem oder gerade dann ist es 
wichtig, sich Unterstützung zu holen. Zu-
hause pflegen bedeutet auch, den richti-
gen Umgang miteinander zu lernen. Damit 
pflegende Angehörige nicht selbst zum 
Pflegefall werden, bieten Pflegekassen und 
ambulante Pflegedienste Pflegekurse (§ 45 
SGB XI) für Angehörige an. 
Die Pflegekurse sind ein guter Einstieg für 
pflegende Angehörige. Sie können die 
Grundzüge der Pflege erlernen und erhal-
ten wichtige Tipps, um auch selbst gesund 
zu bleiben.  
Pflegekurse vermitteln wichtige Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die häusliche Pflege, 
z.B.  
•  Körperpflege 
•  Heben und Lagern 
•  Rückenschonendes Arbeiten (z.B. vom 

Bett in den Rollstuhl) 
•  Ernährung 
•  Vorbeugung (z.B. Dekubitus-Prophylaxe) 
•  Inkontinenzversorgung 
•  Hygiene 
•  Gebrauch von Hilfsmitteln und Rehabili-

tationsmaßnahmen  
•  Individueller Rat und Hilfe für Angehörige  
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Besteht bereits einen Pflegegrad, kann die 
Schulung auch in der Wohnung des/der 
Pflegebedürftigen stattfinden. Natürlich 
unter den Corona bedingten Hygienevor-
aussetzungen. Die Kosten der Schulung 
übernimmt die Pflegekasse.  
Wir beraten Sie gerne! Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf!  
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim: 
Veronika Bruckner, Christel Krell 
Telefon: 07321/321-2473 oder 07321/321-
2424 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-hei-
denheim.de   
Landratsamt, Felsenstraße 36, Gebäude A 
Zimmer A 015

Agentur für Arbeit Aalen 
 
Verlängerung von Sonderregelungen 
zum Kurzarbeitergeld (KUG) bis zum 
31.03.2022    
Vor allem wurden der erleichterte Zugang 
zum Kurzarbeitergeld, der Anspruch auf 
erhöhte Leistungssätze und die Hinzuver-
dienstmöglichkeiten während der Kurzar-
beit bis zum 31.03.2022 verlängert.  
  
Bis zum 31.03.2022 wird es weiterhin 
einen erleichterten Zugang zum Kurzar-
beitergeld geben   
•  Die Zahl der Beschäftigten, die im Be-

trieb vom Arbeitsausfall betroffen sein 
müssen, bleibt bis zum 31.03.2022 ab-
gesenkt: von mindestens einem Drittel 
auf mindestens zehn Prozent.   

•  Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsal-
den vor der Gewährung von konjunktu-
rellem Kurzarbeitergeld und Saison- 
Kurzarbeitergeld wird bis 31.03.2022 
vollständig verzichtet.   

•  Der Zugang für Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer zum Kurzarbeiter-
geld bleibt bis zum 31.03.2022 möglich.   

•  Arbeitgebern werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge für die ausgefallenen Ar-
beitsstunden ab Januar bis zum 31.03. 
2022 zur Hälfte erstattet.  

  
Die maximale Bezugsdauer des Kurzar-
beitergeldes kann sich auf 24 Monate 
verlängern   
Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist bis zu 
12 Monate möglich. Die Bezugsdauer für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis 
zum Ablauf des 31.03.2021 entstanden ist, 
verlängert sich auf maximal 24 Monate, 
längstens bis Ablauf des 31.03.2022.  
  
Anspruch auf erhöhte Leistungssätze   
Das Kurzarbeitergeld wird für alle Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer in Kurzar-
beit, die einen Entgeltausfall von mindes- 
tens 50 Prozent haben, von Januar 2022 
bis März 2022 weiterhin aufgestockt. Ab 
dem vierten Bezugsmonat – gerechnet ab 

März 2020 – auf 70 Prozent (77 Prozent für 
Haushalte mit Kindern), ab dem siebten 
Monat auf 80 Prozent (87 Prozent für 
Haushalte mit Kindern) des entfallenen 
Nettoentgelts.  
  
Hinzuverdienstmöglichkeiten   
Bis 31.03.2022 ist es während der Kurzar-
beit weiterhin möglich, in einem seit Be-
ginn der Kurzarbeit neu aufgenommen 
Minijob nach § 8 Abs. 1 Nummer 1 SGB IV 
ohne Anrechnung hinzuzuverdienen.  
  
Wichtig: Ab 01.04.2022 gelten dann die 
allgemeinen KUG Regelungen wieder 
für alle Betriebe unabhängig des Be-
ginns der Kurzarbeit.  
  
Weiterbildung während Kurzarbeit   
Wenn die Beschäftigten während der Kurz-
arbeit an einer – unter bestimmten Voraus-
setzungen – geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen, werden die So-
zialversicherungsbeiträge ebenfalls zur 
Hälfte erstattet. Das heißt, die Sozialversi-
cherungsbeiträge werden für diese Be-
schäftigten bis März 2022 voll übernom- 
men. Unternehmen, die ihre Beschäftigten 
während der Kurzarbeit qualifizieren wol-
len, kontaktieren bitte vor Beginn der Qua-
lifizierung den Arbeitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Aalen unter Tel. 07361/ 
575-555.   
Die wichtigsten Informationen zum Kurzar-
beitergeld und zur Qualifizierung während 
Kurzarbeit sind auf der Seite der Bundes-
agentur für Arbeit zusammengestellt:    
www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit  
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-
kurzarbeit/  
https://www.arbeitsagentur.de/unterneh-
men/finanziell/foerderung-von-weiterbil-
dung    
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit 
auf Twitter.

Arbeitslosmeldung:  
Ab dem 01.01.2022 auch online möglich   
Mit Beginn des Jahres 2022 können sich 
Kundinnen und Kunden mit ihrem Perso-
nalausweis mit Online-Ausweisfunktion ar-
beitslos melden. Dieser neue eService ist 
ein weiteres modernes digitales Angebot 
und macht ein persönliches Erscheinen für 
die Arbeitslosmeldung nicht mehr zwin-
gend erforderlich.   
Sich online arbeitsuchend melden, auf 
elektronischem Weg einen Antrag auf      
Arbeitslosengeld stellen und online einen 
Beratungstermin vereinbaren: Diese eSer-
vice-Angebote der Bundesagentur für Ar-
beit werden ab dem 01.01.2022 um ein 
weiteres digitales Angebot ergänzt, das 
einen durchgängigen Online-Prozess er-
möglicht. Mit der elektronischen Arbeits-
losmeldung können sich Kundinnen und 
Kunden zu Beginn des neuen Jahres im 
Bereich der Arbeitslosenversicherung rund 
um die Uhr und ortsunabhängig arbeitslos 
melden. Ab dem 01.01.2022 ist die elek-

tronische Arbeitslosmeldung der persönli-
chen Arbeitslosmeldung gleichgestellt. 
Bisher war ein persönliches Erscheinen 
zwingend erforderlich.   
Wie bei der persönlichen Arbeitslosmel-
dung ist auch bei der Online-Arbeitslos-
meldung ein Identifikationsnachweis erfor- 
derlich. Die Identifikation erfolgt dabei mit 
Hilfe des Personalausweises mit Online-
Ausweisfunktion bzw. eines anderen     
elektronischen Identifikationsnachweises 
(elektronischer Aufenthaltstitel, eID-Karte, 
Ausweis eines EU-/EWR-Mitgliedslandes 
mit Online-Ausweisfunktion). 
Als Alternative zur Online-Meldung bleibt 
die persönliche Arbeitslosmeldung auch 
weiterhin bestehen.   
Nähere Informationen zur Online-Arbeits-
losmeldung, der Online-Identifikation und 
den technischen Voraussetzungen unter:  
-  https://www.arbeitsagentur.de/arbeits-

los-melden 
-  https://www.ausweisapp.bund.de/on-

line-ausweisen/das-brauchen-sie/ 
-  https://www.personalausweisportal.de/ 
   Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buer-

ger/online-ausweisen/das-brauchen-
sie/das-brauchen-sie-node.html   

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit 
auf Twitter. 

Der Ortsverband Niederstotzingen 
informiert:  
Handbike für Querschnittge-
lähmten – Nicht für alles reicht 
„normaler“ Rollstuhl  
 
Das hessische Landessozialgericht (LSG) 
gab einem Kläger, dem seine Kranken-
kasse nur einen E-Rollstuhl statt eines 
Handbikes zahlen wollte, Recht (Az. L 1 KR 
65/20). Der Querschnittgelähmte habe An-
spruch darauf, um seine Behinderung aus-
zugleichen, so das LSG. Der 1958 ge- 
borene Kläger bewegte sich seit dem Un-
fall 1978 mit einem Faltrollstuhl fort. Mit 
dem beantragten Handbike – einer elektri-
schen Rollstuhlzughilfe mit Handkurbelun-
terstützung, die an den Faltrollstuhl ange- 
koppelt werden kann, wollte er seine Mo-
bilität erhöhen, da er Bordsteinkanten nicht 
überwinden und Gefällstrecken nicht be-
fahren könne. Somit sei auch seine Teil-
habe am öffentlichen Leben eingeschränkt, 
argumentierte er. Die Kasse lehnte das 
rund 8.600 Euro teure Hilfsmittel ab und 
bot dem Kläger stattdessen einen Elek-
trorollstuhl für rund 5.000 Euro an. Das 
LSG betonte jedoch, dass Versicherte An-
spruch auf Hilfsmittel zum Behinderungs-
ausgleich hätten. Das Grundbedürfnis 
nach Mobilität sei durch Erschließung des 
Nahbereichs zu ermöglichen. Dies diene 
dem Teilhabeziel, ein selbstbestimmtes 
und selbstständiges Leben zu führen. 
Daher sei hier der Anspruch auf das Hand-
bike berechtigt, zumal der Kläger dieses – 
anders als den angebotenen E-Rollstuhl 
ohne zusätzliche Hilfe montieren und voll-
umfänglich nutzen könne. Daher würde 
das Handbike die notwendige Versorgung 
nicht überschreiten, so die Richter.
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Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Heidenheim 
 
Erweiterte Pfandpflicht gilt seit 01.01.2022 
Pfandflaschen – Auf was man achten 
sollte, um die Umwelt zu schonen  
Wer Getränke einkauft hat meist eine große 
Auswahl. Glasflaschen stehen neben PET-
Flaschen, Flaschen mit Pfand neben sol-
chen, für die kein Pfand zu bezahlen ist. 
Dabei können Pfandflaschen sowohl 
Mehrweg- als auch Einwegflaschen sein. 
Es liegt auf der Hand, dass die Einwegfla-
sche sich dadurch auszeichnet, dass sie 
nur ein Leben hat. Die Mehrwegflasche da-
gegen wird mehrfach eingesetzt, also wie-
derverwendet.   
Wie erkennt man aber die Mehrwegflasche 
gegenüber der Einwegflasche? Folgende 
Hinweise helfen bei der Unterscheidung – 
so haben Mineralwasserflaschen oftmals 
ein geprägtes Punktemuster, das diese 
als Mehrwegflasche kennzeichnet. Hinzu 
kommen oftmals Schleifspuren von der 
Befüllanlage und teilweise Siegel für Mehr-
wegflaschen, etwa mit dem Schriftzug 
Mehrweg – Für die Umwelt.   
Hinweise darauf, dass es sich um eine Ein-
wegflasche handelt, geben ein gewellter 
Boden, eine zumeist dünnwandige Pro-
duktion und das Pfandsiegel für Einweg-
flaschen. Und für diese Einwegflaschen 
wird in der Regel ein Pfand von 0,25 Euro 
erhoben.   
Für Mehrwegflaschen sind dagegen nur 
0,15 Euro oder nur 0,08 Euro – etwa Bier-
flaschen – zu bezahlen.  
Doch nicht für alle Einwegflaschen wird 
ein Pfand verlangt. Laut dem zugrunde-
liegenden Verpackungsgesetz ist nämlich 
die Zuordnung eines Pfandes nicht nur 
vom gewählten Gefäß, sondern auch vom 
Inhalt abhängig. So war etwa geregelt, 
dass für Frucht- und Gemüsenektare mit 
Kohlensäure ein Pfand zu entrichten ist, für 
Nektare oder Säfte ohne Kohlensäure aber 
nicht. Daneben sind auch Milch oder 
Milchmischgetränke – von mindestens fün-
fzig Prozent Milchanteil – sowie Wein und 
Sekt vom Pfand befreit. Ein mitunter nicht 
leicht entwirrbares Durcheinander also. 
Doch künftig sollen alle Einweg-Plastikfla-
schen und Getränkedosen, unabhängig 
von ihrem Inhalt, dem Pfandsystem zuge-
ordnet werden. Ein halbes Jahr ist den 
Läden zugestanden, um die Neuerungen 
umzusetzen. Solange dürfen sie noch die-
jenigen Flaschen pfandfrei verkaufen, auf 
die bislang kein Pfand erhoben werden 
musste. Die bisherige Unterscheidung, 
dass mit Kohlensäure Pfand heißt und 
ohne Kohlensäure pfandfrei, diese Unter-
scheidung entfällt also künftig. Etwas län-
ger gilt die Ausnahme für Milch und 
Milchmischgetränke, denn bei diesen soll 
die Pfandpflicht erst ab 2024 gelten.     
Inwieweit nun aber PET-Flaschen gut für 
die Umwelt sind, ist auch nicht so einfach 
zu beantworten. Sind doch unterschiedli-

che Aspekte zu beachten, die bei einer so 
genannten Ökobilanz zu Buche schlagen.  
Zunächst lässt sich festhalten: Als nach-
haltig und für die Umwelt nicht so bela-
stend sind Flaschen stets dann, wenn 
diese als Mehrwegflaschen daherkommen 
– egal ob als Glasflasche oder PET-Fla-
sche.  So werden etwa Einwegflaschen 
mit Mineralwasser rund 450 Kilometer 
weit transportiert – fast doppelt so weit 
wie Mineralwasser aus Mehrwegfla-
schen – da es für erstere weniger Einweg-
abfüller gibt als für Mehrwegflaschen. Ein 
entscheidendes Minus für die Einwegfla-
sche aus Glas, denn je länger der Trans-
portweg, desto stärker wird die Umwelt mit 
einem CO 2-Ausstoß belastet. Der Vergleich 
mit PET-Falschen hängt ebenfalls mit der 
Länge des Transportweges zusammen, 
da Glasflaschen schwerer sind. Umge-
kehrt können Glasflaschen im Mehrweg-
system wiederum öfters wiederbefüllt 
werden, etwa 50-mal. Und am Ende kann 
das Glas wieder eingeschmolzen werden 
für die Produktion neuer Flaschen. Mehr-
wegflaschen aus PET sind dagegen nur 
etwa 25-mal wieder zu befüllen. Aller-
dings leichter – wodurch bei den Trans-
portwegen ein Plus für die Umwelt heraus- 
springt.   
Ob die oftmals von Supermärkten als 
nachhaltig beworbenen PET-Einwegfla-
schen gut für die Umwelt sind, ist aller-
dings fragwürdig. Zwar werden Rohstoffe 
wie Erdöl eingespart, wenn aus zurückge-
brachten PET-Einwegflaschen neue pro-
duziert werden. Doch im Gegensatz zu 
Glas kann hier kaum von einem geschlos-
senen Kreislauf gesprochen werden. Denn 
die zurückgegebenen PET-Flaschen be-
kommen oftmals kein zweites neues 
Leben als Flaschen, sondern  werden für 
die Produktion von Fasern, Folienproduk-
ten oder lediglich als Flaschen im Non-
Food-Bereich – etwa für Spülmittel – 
verwendet. Lediglich rund 34 Prozent der 
zu Ballen gepressten PET-Flaschen wer-
den tatsächlich wieder zu neuen Flaschen, 
also zum Ausgangsprodukt verarbeitet. 
Bereits auf dem Weg vom Ballen zum ein-
satzfähigen Produkt bleiben durch Auswa-
schungen, Produktreste und ähnliches rund 
25 Prozent des Materials auf der Strecke.  
„Wer vor diesem Hintergrund umweltbe-
wusst handeln möchte, dem sei empfoh-
len, Leitungswasser zu trinken, denn das 
ist am Nachhaltigsten. Es kann etwa in 
wiederverwendbare Flaschen gefüllt wer-
den. Transportwege fallen somit weg. Und 
wer Wasser mit Kohlensäure möchte, kann 
sich dieses dank verschiedener Hersteller 
diverser Geräte auch selbst zu Hause an-
reichern“, ermuntert der Kreisabfallwirt-
schaftsbetrieb zum umweltfreundlichen 
Griff beim Wasserhahn.

Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert: 
 
Bescheinigung der Rentenversicherung 
wird derzeit verschickt:  
Hilfe bei der Steuererklärung  
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen 
Steuern zahlen, wenn das zu versteuernde 
Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag 
überschreitet. 2021 lag der Grundfreibe-
trag für Alleinstehende bei 9.744 Euro und 
für Verheiratete bei 19.488 Euro.   
Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung 
»Information über die Meldung an die Fi-
nanzverwaltung« können Ruheständler alle 
steuerrechtlich relevanten Beträge für das 
abgelaufene Jahr überprüfen, die die ge-
setzliche Rentenversicherung automatisch 
an die Finanzverwaltung übermittelt hat. 
Die sogenannten eDaten liegen damit 
grundsätzlich dem Finanzamt vor und 
müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in 
die Steuererklärung eingetragen werden. 
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung ver-
pflichtet ist, muss selbst nur dann Eintra-
gungen vornehmen, wenn diese eDaten 
nicht oder nicht zutreffend übermittelt wur-
den.   
Wer die Bescheinigung schon einmal an-
gefragt hat, bekommt sie derzeit wieder 
automatisch von der DRV zugesandt.  
Wer sie erstmals benötigt, um die übermit-
telten Daten zu überprüfen, kann sie kos-
tenlos unter www.deutsche-rentenver- 
sicherung.de/steuerbescheinigung anfor-
dern.   
Weitere Informationen enthält die Bro-
schüre »Versicherte und Rentner: Informa-
tionen zum Steuerrecht«. Sie kann kos- 
tenlos unter der Telefonnummer 0721/825-
23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) 
bestellt werden.  
Im Internet unter www.deutsche-renten-
versicherung.de steht die Broschüre eben-
falls als PDF zum Herunterladen zur Ver- 
fügung.

Was ändert sich 2022?  
Zum 01.01.2022 verändern sich einige 
Werte der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Welche Auswirkungen dies auf die 
Versicherten sowie auf die Rentnerinnen 
und Rentner hat, darüber informiert die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg:  
 
Beitragsbemessungsgrenze  
und Beitragssatz   
2020 gab es eine negative Lohnentwick-
lung. Deswegen fällt die Beitragsbemes-
sungsgrenze 2022 von bisher monatlich 
7.100 Euro auf 7.050 Euro (84.600 Euro pro 
Jahr). Die Beitragsbemessungsgrenze ist 
der Wert der Rentenversicherung, bis zu 
dem Beiträge in die Rentenkasse einge-
zahlt werden müssen. Wer mehr verdient, 
muss für den darüberhinausgehenden 
Lohn keine Beiträge entrichten. Der Bei-
tragssatz, den sich Versicherte und ihre Ar-
beitgeber teilen, beträgt auch im neuen 
Jahr unverändert 18,6 Prozent.  
 

Hunde 
gehören nicht auf den

Kinderspielplatz
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 Werbung

 Todesanzeige

Öffnungszeiten 
Rathaus Niederstotzingen 

 
Montag bis Mittwoch: 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Donnerstag: 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Freitag: 

8.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Hinzuverdienstgrenze   
Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme 
einer Beschäftigung nach dem Rentenein-
tritt soll in Coronazeiten weiterhin leichter 
möglich sein. Daher hat der Gesetzgeber 
die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten 
auch für 2022 auf jährlich 46.060 Euro fest-
gelegt. Einkünfte bis zu dieser Höhe bewir-
ken somit keine Rentenminderung. Die 
Regelung gilt für alle Rentenbezieherinnen 
und Rentenbezieher, die noch nicht ihre     
individuelle Regelaltersgrenze erreicht 
haben. Aufpassen müssen jedoch Bezie-
her von Erwerbsminderungsrenten oder 
Hinterbliebenenrenten: Für diesen Perso-
nenkreis wurden die Regelungen des Hinzu-
verdienstes beziehungsweise der Einkom- 
mensanrechnung nicht verändert. Hier gel-
ten weiterhin individuelle Verdienstgrenzen.  
 
Pflegeversicherungsbeitrag  
für Kinderlose   
Der Beitragszuschlag zur sozialen Pflege-
versicherung wird für Kinderlose, die nach 
dem 01.01.1940 geboren sind, um 0,1 Pro-
zentpunkte angehoben. Der Abzug beträgt 
damit insgesamt 3,4 Prozent. Er wird bei 
Rentnerinnen und Rentnern, die gesetzlich 
krankenversichert sind, direkt von der 
Rente abgezogen und automatisch an die 
Krankenkasse abgeführt. Der Pflegeversi-
cherungsbeitrag für Menschen, die Kinder 
erzogen haben, beträgt unverändert 3,05 
Prozent.

Niederstotzingen Text KW 3.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  19.01.22  11:34  Seite 9



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 10 · 3 / 2022

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎ 

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎ 

Niederstotzingen Text KW 3.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  19.01.22  11:34  Seite 10



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 11 · 3 / 2022

Zweckverband Unteres Lonetal  
Der Zweckverband Unteres Lonetal ist ein Zusammen-
schluss der Gemeinden Ballendorf, Börslingen, Neren-
stetten, Öllingen und Setzingen zur Erledigung kommunaler 
Aufgaben.  
Der Verbandskindergarten mit seinen Häusern in Ballen-
dorf und Setzingen sucht schnellstmöglich 
 

Erzieher*innen (m/w/d) 
 
für das Haus Setzingen sowie die Erweiterung des 
Hauses Setzingen um eine Krippengruppe im Som-
mer 2022.  
Es handelt sich um unbefristete Beschäftigungsverhält-
nisse. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sind möglich.  
Ihr Profil: 
• Staatlich anerkannte/r Erzieher/-in, Kindheitspädago-

gen/-in oder eine gleichwertig anerkannte Ausbildung  
• Pädagogisches Fachwissen 
• Persönliche und fachliche Qualifikation für die Erzie-

hung, Förderung und Integration von Kindern 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Flexibilität und 

Selbständiges Arbeiten 
• Einsatzfreude, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusst-

sein  
Wir bieten: 
• eine verantwortliche Aufgabe mit einem hohen Gestal-

tungsspielraum 
• ein motiviertes, freundliches und partnerschaftliches 

Team 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Vergütung nach dem TVöD mit den im öffentlichen 

Dienst gewährten Sozialleistungen, Jahressonderzah-
lung und Leistungsentgelt  

• Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten  
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis 
spätestens 11.02.2022 an den Zweckverband Unteres 
Lonetal, Frau Verbandsvorsitzende Renate Bobsin, 
Schulstraße 8, 89129 Nerenstetten oder per Mail im PDF-
Format: Bewerbung@Vv-Langenau.de  
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen 
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.   
Für Rückfragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Frau 
Kolb (Setzingen), Tel. 07345/2381525 gerne zur Verfü-
gung.

Putzhilfe gesucht 
für 2 x 3 Stunden/Woche, vormittags (Minijob).  

Tierarztpraxis Grützner / Dr. Knödler, Bissingen 
Tel.: 0 73 24 / 98 05 44 

www.tierarzt-herbrechtingen.de
Traumhaft lecker und delikat! 

Schweineschnitzel                        100 g       -,72 € 

Bierwurst in der Blase                       100 g       -,95 € 
Fleischkäse grob und fein               100 g       -,76 € 
Schwartenmagen rot und weiß    100 g       -,56 €   
Laibles Dosenwurst - lecker und preiswert!

Landmetzgerei Laible 
Lange Straße 83 · 89129 Langenau · Tel. 07345/5907

Niederstotzingen 
Tel. 07325/8721  
Langenau 
Tel. 07345/3555

www.infos-langenau360.de

Unser Lager wird geräumt!
DAMEN
HERREN
T-Shirt

%
gesamte

Kollektion
stark

reduziert

Unterwäsche
Nachtwäsche
SCHIESSER

%
zu

absoluten 
Sonder-
preisen

Bademoden
SCHIESSER
Damen · Herren · Kinder

%
starke
Preis-

reduzierung
 

Betten 
Bettwäsche 
Matratzen

Unterwäsche
Nachtwäsche
SCHIESSER

%
zu

absoluten 
Sonder-
preisen

DAMEN
HERREN
T-Shirt

%
gesamte

Kollektion
stark

reduziert 
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SEKUNDEN ENTSCHEIDEN 
IM NOTFALL 
 Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst112
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 Anzeigenannahme 
jeweils am Dienstag bis 9.00 Uhr im Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer E2.
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Metzgerei Bernd Schleicher 
Ulmer Straße 5 · 89168 Oberstotzingen 

Telefon (0 73 25) 95 12 29 · Mobil 0176 63187712

Schinkenwurst im Ring                    100 g      0,75 € 
Nussschinken                                 100 g      1,19 € 
Leberkäse zum Backen                          100 g      0,55 €  
Schweineschnitzel                            100 g      0,71 € 
Siedfleisch mit Knochen                    100 g      0,63 € 
Schälripple                                      100 g      0,57 €   Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr, schlachtfrische Blut- 

und Leberwurst, Kesselfleisch und Sauerkraut  
Auf Bestellung am Samstag ab 11.00 Uhr 

frisch gegrillte Schweinshaxen
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geöffnet von 7.00 - 12.00 Uhr täglich

Angebot vom 20.01.2022 - 22.01.2022  
Kalbsbraten kg 15,00 € 

Rinderbraten, Rindergulasch  

Rinderhackfleisch kg 10,00 € 

Schweinehals, Schweinerücken kg 6,00 € 

Debreziner, Wiener 100 g 0,75 € 

Schwartenmagen rot und weiß 100 g 0,50 € 

Rauchfleisch frisch a. d. Rauch kg 10,00 € 

Samstag, 11.00 Uhr: Gegrillte Haxen St. 3,80 €

MEISTERBETRIEB

89168 Niederstotzingen Telefon 0 73 25/84 54
Info@fetzer-fliesen.de Telefax 0 73 25/86 73

3-D-Planung
Informieren Sie sich:
www.fetzer-fliesen.de

Gestaltung,
die begeistert!

Fliesen
Fetzer

Suche Garage 
ab sofort zu mieten. 

  Achim Scheu, 0171 / 8707978
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